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Alteglofsheim Pfakofen
Eheschließungen 0 0
Geburten 1 1
Todesfälle 2 0

Rasenmähen, Laubsauger,  
Holzsäger und Sonstige!

Die Gemeinden haben keine Lärmschutz-
verordnung erlassen. Deshalb gilt die Ge-
räte- und MaschinenlärmVO (32. BlmSchV). 
Demnach darf an Haus und Garten werk-
tags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr gearbei-
tet werden, aber nicht an Sonn- und Feier-
tagen. Laute Maschinen wie Laubbläser, 
Freischneider und Grastrimmer dürfen nur 
zwischen 9.00 und 13.00 Uhr sowie 15.00 
und 17.00 Uhr eingesetzt werden.

Wahlhelfer für die  
Landtagswahl 2023

Am 08.10.2023 finden die Landtagswahlen 
in Bayern statt. Die Verwaltungsgemein-
schaft Alteglofsheim benötigt wieder Wahl-
helfer für den Wahlsonntag.
Bisher wurde ein Erfrischungsgeld von 40 € 
pro Wahlhelfer gewährt.

Interessenten melden sich bitte unter 
Tel. 09453-931-15 oder per Mail unter  
info@vg-alteglofsheim.de

Vier-Tages-Fahrten im Sommer 2023

Im Rahmen der Sommerferienaktion des Kreisjugendamtes Regens-
burg werden für den Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Alteglofs- 
heim (Alteglofsheim und Pfakofen) in der Zeit vom Mo., 14.08. bis  
Fr., 18.08.2023 (ohne Di. 15.08.) die Vier-Tages-Fahrten durchgeführt.  

Diese Fahrten sind nur für Kinder von 9 bis 13 Jahren vorgesehen.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt je Kind 95,- €, für das zweite Kind einer 
Familie 90,- €. Jedes dritte und weitere Kind einer Familie, Kinder von Be-
ziehern von Leistungen nach  SGB II, SGB XII, von Wohngeld, Kinderzu-
schlag sowie Kinder für die ein Asylantrag gestellt wurde, können kostenlos 
teilnehmen. 

Im Teilnehmerbeitrag sind die Kosten für die Fahrt, die Betreuung, Versiche-
rung und Eintritte enthalten. Für die Verpflegung haben die Kinder selbst zu 
sorgen.

Die Eltern werden gebeten die Kinder anzuweisen, den Anordnungen 
der Betreuer aus Sicherheitsgründen Folge zu leisten. 

Es wird empfohlen, teure Wertgegenstände wie beispielsweise  
Handys zu Hause zu lassen.

Als Tagesziele sind vorgesehen:

1. Montag, 14.08.2023:  Freizeitpark Geiselwind (ganztags)

2. Mittwoch, 16.08.2023:  München Allianz Arena (anschl. Bad)

3. Donnerstag, 17.08.2023:  Silberbergwerk Bodenmais (anschl. Bad)

4. Freitag, 18.08.2023:   Nürnberg Verkehrsmuseum (anschl. Bad)

Es wird ein Bus eingesetzt.

Anmeldungen werden online über einen verlinkten Button auf der 
Homepage der Gemeinden Alteglofsheim und Pfakofen angenom-
men. Dieser wird ab 02.05.2023 um 08:30 Uhr online freigeschaltet.

Bitte beachten Sie folgendes:
1. Es werden keine telefonischen Anmeldungen entgegengenommen.
2. Die Teilnehmergebühr ist bei der Online-Anmeldung über Lastschrift  

zu begleichen (1. Kind 95,- Euro, 2. Kind 90,- Euro).
3. Zur Anmeldung sind die Erziehungsberechtigten befugt.
4. Es können nur Kinder mit einem Hauptwohnsitz in Alteglofsheim oder 

Pfakofen angemeldet werden.
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Vom Gemeinderat noch nicht geneh-
migter ENTWURF der Niederschrift der 
Gemeinderatssitzung vom 05.04.2023

Genehmigung der Nieder-
schrift über die öffentliche 
Sitzung vom 02.03.2023

Die Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung vom 02.03.2023 wird genehmigt.

Einstimmig beschlossen
Ja 11  Nein 0  Anwesend 14   
Pers. betl. /Enthaltung 3  

Enthaltung wegen Abwesenheit:    
Allkofer, Lindner, Pfennigmann

Bauangelegenheiten

2.1 Bauvoranfragen

keine Eingänge
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2.2 Bauanträge

2.2.1 Verwaltungsmäßig behandelte Bau-
anträge

keine Eingänge

Erhöhung Genossen-
schaftsanteile Kommunale 
Energie Regensburger 
Land eG

Der Bürgermeister begrüßt Frau Politzka 
und erteilt ihr das Wort.

Die Kommunale Energie Regensburger 
Land eG – KERL eG – wurde am 7. Dez. 
2011 gegründet. Alle 41 kreisangehörigen 
Kommunen und der Landkreis Regensburg 
sind Mitglieder dieser Genossenschaft. 
Zweck der Genossenschaft ist laut Satzung 
die Konzeption, Planung, Erstellung und 
der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung 

regenerativer Energien in der Region Stadt 
und Landkreis Regensburg, der Absatz der 
erzeugten Energie, die Beteiligung an Anla-
gen zur Erzeugung regenerativer Energien 
usw.. Explizit wird in der Satzung auch die 
Möglichkeit eine Kooperation mit Dritten 
und hier insbesondere mit Bürgergenos-
senschaft/en Region Regensburg ange-
sprochen. 

Der Klimawandel und dessen Folgen, aber 
auch die derzeitige Situation in Europa, 
ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, 
fordern ein entschiedenes Umsteuern hin 
zum Energieeinsparen und zur Erzeugung 
von Strom, Wärme usw. aus erneuerbaren 
Energiequellen vor Ort in der Region. 

Der Vorstand und Aufsichtsrat sowie die 
Genossenschaftsmitglieder haben sich in 
der Generalversammlung der KERL eG am 
05. Dezember 2022 dafür ausgesprochen, 
mit der kommunalen Genossenschaft im 
Bereich der Erzeugung regenerativer Ener-
gien vor Ort vorankommen zu wollen. 

Nachfolgende Beschlüsse wurden dazu 
gefasst: 

1. Die Generalversammlung der KERL 
eG möchte die Wertschöpfung im Be-
reich der Erneuerbaren Energien in 
der Region halten und empfiehlt da-
her den Kommunen im Landkreis Re-
gensburg, dies durch entsprechende 
Beschlüsse (z. B. Vorgaben zu Bür-
gerbeteiligung, Flächenpooling) in 
ihren Gremien zu ermöglichen. 

2. Die Generalversammlung empfiehlt 
den Kommunen eine Flächensiche-
rung für EE-Anlagen in Kooperation 
mit der KERL eG. 

3. Die Generalversammlung spricht 
sich dafür aus, dass die KERL eG 
im Bereich Wärmeversorgung und 
bei den EE-Energien beratende und 
koordinierende Tätigkeiten für die 
KERL-Mitglieder anbietet, mögliche 
Projekte prüft und ggf. in Kooperation 
mit der jeweiligen Kommune eine 
Umsetzung vorantreibt. 

4. Vorstand und Aufsichtsrat werden er-
mächtigt, Unternehmensgründungen 
/ Beteiligungen (GmbH / GmbH & 
Co. KG etc.) für die Themenbereiche 
Wärmeversorgung und EE-Anlagen 
zu prüfen und vorzunehmen. 

5. Mit (regionalen) Kooperationspart-
nern, den jeweiligen Standortkom-
munen usw. sollen die Grundlagen 
für die Planung, die Finanzierung, 
die Projektierung, den Bau und den 
Betrieb von EE-Anlagen und Wärme-
netzen geschaffen werden. Dabei 
sollen insbesondere Bürger/-innen, 
Kommunen und regionalen Unter-
nehmen finanzielle Beteiligungen  

Der Bürgermeister kommt zu Wort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wie Sie sicher bereits festgestellt haben, wurden die Grüncontainer am Friedhof 
abgezogen. Grund dafür waren die zunehmenden Fehleinwürfe wie ganze Kränze, 
Blumengebinde mit Draht, Plastiktöpfe usw. Da die Firma Meindl für die Trennung 
und Entsorgung künftig erhebliche Gebühren verlangen würde, hat sich die Gemein-
de für diesen Weg entschieden. Schade ist nur, dass aufgrund der Unvernunft ei-
niger Weniger alle darunter zu leiden haben. 
Auch in den Biomülltonnen am Wertstoffhof sind in letzter Zeit vermehrt Fehleinwür-
fe wie z. B. Plastiksäcke mit verschiedenstem Inhalt aufgefallen. Ich bitte Sie daher 
nochmals unbedingt darauf zu achten, dass hier wirklich nur Biomüll entsorgt wird. 
Leider sieht man auch beim Spazierengehen immer wieder Hundekotbeutel in den 
Feldern oder am Wegrand liegen. Die Gemeinde gibt hier sehr viel Geld für Beutel 
und Abfalleimer aus. Bitte entsorgen Sie auch hier die Beutel vorschriftsmäßig in 
den dafür bestimmten Abfalleimern. 
Außerdem wird in letzter Zeit vermehrt private Kleintierhaltung wie z. B. Hühner in 
Wohngebieten registriert. Hier bitte ich Sie dies auf ein Mindestmaß zu beschränken 
und die Fütterung in Ställen durchzuführen, um nicht andere Kostgänger wie Ratten 
oder Tauben anzulocken. 
Für Ihr Verständnis gilt mein bester Dank und ich wünsche Ihnen allen einen guten 
Start in den Frühling.

Ihr Bürgermeister

Herbert Heidingsfelder
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z. B. über Bürgergenossenschaften 
ermöglicht werden. 

6. Die Generalversammlung der KERL 
eG empfiehlt den Mitgliedskommu-
nen weitere Genossenschaftsanteile 
zu zeichnen, um der KERL eG eine 
Beteiligung an Projekten sowie deren 
Umsetzung zu erleichtern. Bei Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen 
der KERL eG durch einzelne Mit-
gliedskommunen erfolgt eine geson-
derte Rechnungsstellung. 

Die Generalversammlung der KERL eG 
empfahl zudem jedem Mitglied der Genos-
senschaft seine Genossenschaftsanteile 
entsprechend der Einwohnerzahl zu erhö-
hen. Die Generalversammlung erachtet ei-
nen Betrag von 10 Euro je Einwohner als 
notwendig, um mit dieser finanziellen Aus-
stattung erste Projekte anzustoßen und in 
eine Umsetzung mit Kooperationspartnern 
zu führen. 

Frau Politzka erläutert anhand einer Power-
Point-Präsentation die Hintergründe für die 
Beschlüsse und erklärt eine beispielhafte 
Gesellschaftsform für Einzelprojekte. Die 
PPP ist in der Anlage beigefügt und Be-
standteil der Niederschrift.

Des Weiteren informiert Frau Politzka, dass 
derzeit 15 Gemeinden bereits entsprechende 
Beschlüsse gefasst hätten und bisher 
500.000 € eingesammelt wurden. Je kon-
kreter eine Maßnahme in einer Gemeinde 
sei, desto schneller werde sie auch verwirk-
licht. Die KERL unterstützt die Gemeinden 
bei der Gründung von Genossenschaften. 
Deshalb soll auch demnächst ein hauptamt-
licher Geschäftsführer eingestellt werden. 
Die KERL ist nicht auf Gewinne ausgerichtet, 
weswegen die Gefahr von Verlusten relativ 
gering ist. Projekte würden nicht verwirklicht, 
wenn sie sich nicht rechnen. 

Beschluss:
1. Die Gemeinde Alteglofsheim un-

terstützt die Erzeugung von Strom, 
Wärme usw. aus regenerativen 
Energiequellen in der Region. Die 
Wertschöpfung im Bereich der er-
neuerbaren Energien soll möglichst 
vor Ort bleiben. Über ein verstärktes 
finanzielles Engagement bei der 
Kommunalen Energie Regensburger 
Land eG - KERL eG - soll dies für die 
Kommunen erreicht werden. Über 
regionale Bürgergenossenschaften  
z. B. BERR eG) kann eine Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger erfolgen. 

2. Die Gemeinde Alteglofsheim betei-
ligt sich daher mit einem Betrag von  
10 € je Einwohner / je Einwohnerin, 
aufgerundet auf die nächsthöhere 
Tausenderzahl, an der Kommu-
nalen Energie Regensburg Land 
eG - KERL eG. Der Bürgermeister / 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt,  
34 Anteile neu zu zeichnen. 

3. Die Verwaltung und die Kommunen 
sollen auf der Basis der Beschlus-
sempfehlungen der Mitgliederver-
sammlung der KERL eG Projekte 
vorschlagen, in Kooperation mit der 

KERL eG prüfen und deren Umset-
zung unterstützen. 

 Berechnung für die Gemeinde  
Alteglofsheim: 

 3.349 Einwohner (Stand 30.06.2022)  
x 10 € = 33.490 €,  
aufgerundet 34.000 €

 Dies entspricht weiteren 34 Ge-
schäftsanteilen an der Kommunalen 
Energie Regensburg Land eG.

Mehrheitlich beschlossen, Ja 13  Nein 1  

Offenes Ganztagesange-
bot JGS 1-4 im Schuljahr 
2022/2023

Das offene Ganztagsangebot an der 
Grundschule Alteglofsheim-Köfering neh-
men im Schuljahr 2022/2023 insgesamt  
70 Kinder aus Alteglofsheim in Anspruch. 

Gemäß öffentlich-rechtlichem Schulvertrag 
zwischen dem Schulverband Mittelschule Alt-
eglofsheim und den Gemeinden Alteglofs- 
heim und Köfering vom 12.06.2013 kann der 
Schulverband Mittelschule Alteglofsheim 
der Gemeinden den in § 3 Abs. 4 genann-
ten Anteil für die Grundschule Alteglofs- 
heim in Rechnung zu stellen.

Die Kurzgruppen besuchten insgesamt  
120 Kinder, davon 57 Kinder aus Alteglofs-
heim. Der Mitfinanzierungsanteil beträgt 
insgesamt 60.120 €, davon 28.557 € für die 
Gemeinde Alteglofsheim.

Die OGTS-Gruppen mit/ohne erhöhtem 
Fördersatz besuchten insgesamt 43 Kin-
der, davon 13 Kinder aus Alteglofsheim. 
Der Mitfinanzierungsanteil beträgt insge-
samt 13.208 €, davon 3.993,12 € für die 
Gemeinde Alteglofsheim.

Beschluss:
Der Gemeinderat Alteglofsheim stimmt der 
anteiligen Kostenübernahme in Höhe von 
32.550,12 € zu.

Einstimmig beschlossen, Ja 14  Nein 0  

Neubau Feuerwehrge-
rätehaus - Auftragsverga-
be Festeinbauten Möblie-
rung

Mitteilung:
Der Auftrag für die Festeinbauten Möblie-
rung wurde an die Werk.4  – Schreinerei 
Matthias Vierlinger, Altwasserstr. 12, 
83043 Bad Aibling als wirtschaftlich gün-
stigsten Bieter mit einer Auftragssumme 
von 32.999,76 € brutto vergeben. Die An-
gebotssumme liegt sogar unter den Ver-
gleichskosten gem. Kostenberechnung in 
Höhe von 33.118,00 €.

Zur Kenntnis genommen

Neubau Feuerwehrge-
rätehaus - Information 
über die Auftragsvergabe 
der Photovoltaikanlage

 Der Auftrag für die Photovoltaikan-
lage wurde gemäß beiliegendem 

Vergabevorschlag mit einer Auftrags-
summe von 59.829,39 € brutto an die 
Elektro Kellner GmbH, Benzstraße 8, 
93128 Regenstauf als wirtschaftlich 
günstigsten Bieter vergeben. 

Zur Kenntnis genommen

Bekanntgabe der in 
nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse

TOP 3 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
02.03.2023
Anlageverzeichnis für die Wasserver-
sorgung Gemeinde Alteglofsheim
Die Gemeinde Alteglofsheim beauftragt  
Hr. Georg Senft mit der Erstellung des  
Anlageverzeichnisses für die Wasserver-
sorgung der Gemeinde Alteglofsheim zu 
den o.g. Konditionen. 

TOP 5 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
02.03.2023
BG Pfeiffertal-Erweiterung Abschnitt 2; 
Tiefbauarbeiten – Auftragsvergabe
Es wird beschlossen, die Aufträge für die 
Tiefbauarbeiten an den preisgünstigsten 
Bieter, die Firma Pritsch GmbH & Co. KG 
aus Herrngiersdorf mit einer Gesamt-An-
gebotssumme von brutto 1.369.162,25 €, 
getrennt nach dem jeweiligen Auftraggeber 
wie folgt:

Gemeinde Alteglofsheim:  
brutto  1.166.742,16 €

VBA Pfattertal:    
brutto     202.420,08 €

zu vergeben.

TOP 6 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
02.03.2023
Netzanschlussvertrag Stromanschluss 
Feuerwehrgerätehaus
Der Gemeinderat erhält Kenntnis vom ge-
samten Inhalt des Netzanschlussvertrages 
der Bayernwerk Netz GmbH, Lupburger 
Str. 19, 92331 Parsberg für den Strom-
anschluss des neuen Feuerwehrgeräte-
hauses in der Mooshamer Straße und ge-
nehmigt diesen mit einer Auftragssumme 
von ca. 40.882,18 € brutto. 

TOP 7 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
02.03.2023
Neubau Feuerwehrgerätehaus - Auf-
tragsvergabe Festeinbauten Möblierung
Der Gemeinderat ermächtigt den 1. Bürger-
meister und dessen Stellvertreter zur Auf-
tragsvergabe der Festeinbauten des neuen 
Feuerwehgerätehauses an den wirtschaft-
lich günstigsten Anbieter. 
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Wir begrüßen unsere  
neugeborenen  

Gemeinde- 
mitglieder:

Aufschläger  
Eloise  März 2023

Stubenrauch  
Sebastian Johannes März 2023
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Der Gemeinderat ist in einer der nächsten 
Sitzungen über die Auftragsvergabe zu in-
formieren.

TOP 8 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
02.03.2023
Neubau Feuerwehrgerätehaus - Auf-
tragsvergabe Photovoltaikanlage
Der Gemeinderat ermächtigt den 1. Bür-
germeister und dessen Stellvertreter zur 
Auftragsvergabe der Photovoltaikanlage 
des neuen Feuerwehgerätehauses an den 
wirtschaftlich günstigsten Anbieter. 

Der Gemeinderat ist in einer der nächsten 
Sitzungen über die Auftragsvergabe zu in-
formieren.

TOP 9 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
02.03.2023
Erneuerung Straßenbeleuchtung Lands-
huter Straße - Auftragsvergabe
Der Gemeinderat erhält Kenntnis vom ge-
samten Inhalt des Vertrages der Bayern-
werk Netz GmbH Netzcenter Lupburger 
Str. 19, 92331 Parsberg und beschließt die 
Erneuerung der Straßenbeleuchtungsan-
lage in der Landshuter Straße mit einem 
Gesamtkostenansatz in Höhe von ca. 
138.044,36 €.

TOP 10 der nichtöffentlichen Sitzung vom 
02.03.2023
Wasserversorgung; Beauftragung der 
Ingenieurleistungen zur Planung einer 
2. Einspeiseleitung
Der Gemeinderat erhält Kenntnis vom ge-
samten Inhalt des Honorarvertrages über 
die Objektplanung für die 2. Einspeiselei-
tung der Wasserversorgung Alteglofsheim 
und beauftragt das Büro Altmann Ingeni-
eure GmbH & Co. KG, Pommernstraße 20, 
93073 Neutraubling mit der Erbringung der 
erforderlichen Planungsleistungen.

Mitteilungen und Anfragen

8.1 Termine
 Fraktionssprechersitzung 

Dienstag, 02.05.2023

 Gemeinderatssitzung 
Donnerstag, 04.05.2023 

8.2 Die Kriminalstatistik 2022 wird be-
kanntgegeben. Die Alteglofsheimer 
Bürgerinnen und Bürger können 
weitgehend unbelastet und sicher le-
ben.

8.3 Die Genehmigung des Land-
ratsamtes Regensburg zum Haushalt 
2023 wird verlesen.

8.4 Das Bayerische Seniorenmitwir-
kungsgesetz ist zum 01.04.2023 in 
Kraft getreten. Zur Bildung eines 
Landesseniorenrates werden die Ge-
meinden aufgefordert, Personen zu 
melden.

8.5 Die beiden Grüngutcontainer am 
Friedhof wurden wegen andauernder 
Fehlwürfe abgezogen. Die Gemein-
de müsste ansonsten Gebühren für 
Sondermüllentsorgung zahlen.

8.6 Die Beleuchtung an der Unterführung 
B15 wird derzeit ausgeführt.

8.7 Aus dem Gemeinderat
8.7.1 Der Zustand der Kirchfeldstraße er-

fordert so bald als möglich eine groß-
flächige Reparatur.

8.7.2 Bei der Baumaßnahme Landshuter 
Straße sollte noch ein größeres 
Leerrohr eingebracht werden, damit 
im Bedarfsfall die neue Straße nicht 
mehr aufgeschnitten werden muss.
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Senioren Aufgepasst
Am Montag, 15. Mai 2023   
organisiert die Gemeinde  

Alteglofsheim für Seniorinnen und 
Senioren einen Bus zum

„zünftigen Nachmittag auf der 
Regensburger Maidult“

Der Nachmittag findet im  
Hahn-Festzelt mit Live-Musik 

statt.

Abfahrt:   
14:00 Uhr Gaststätte 
Hopp (Spreizn),  
Landshuter Straße 1
zusätzliche Haltestelle:  
Bushaltestelle Bahnhofstraße
Bitte beachten:  
Aufgrund der aktuellen Sperrung 
der Oberpfalzbrücke ist es dem 
Omnibusverkehr nicht möglich 
diese zu passieren. 

Der Ausstieg und zugleich der 
Treffpunkt für die Rückfahrt, um 
17:30 Uhr, ist im Kreuzungsbe-
reich Stadtamhof – Am Protzen-
weiher (beim Walhalla-Bockerl). 
Fußweg ca. 400 m.

Bitte melden Sie sich bis  
spätestens Freitag,  
12. Mai 2023, 11:30 Uhr
bei der VG Alteglofsheim,  
Frau Kreiml telefonisch unter 
09453/931-21 an.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Änderungen entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage oder der Tagespresse. 

Schlossführung:
Sonntag, 14. Mai 2023, 15.00 Uhr  
Musikhistorische Schlossführung
Weitere Informationen unter  
www.kulturforum-schloss-alteglofsheim.de
Weitere Informationen: 
Bayer. Musikakademie Schloss Alteglofsheim
Am Schlosshof 1, 93087 Alteglofsheim
Tel./Fax: 09453 – 9931- 0/ -99
info@musikakademie-alteglofsheim.de
www.musikakademie-alteglofsheim.de

Den 85. Geburtstag feierte Frau  
Hildegard Schill. Auch Bürgermei-
ster Heidingsfelder mischte sich 
unter die Gratulanten und wünsch-
te dem Jubilar im Namen der  
Gemeinde alles Gute.

Neues von der VHS  
für den Landkreis Regensburg

Die VHS-Außenstelle Alteglofsheim bietet 
im Mai folgende Kurse und Veranstaltungen 
an:
231-331114 Italienisch Einstieg A 1  
Beginn: 03.05.2023, 18:00 Uhr (8 x)
231-521112 Freundschafts- und  
Wickelringe aus Silber 
Beginn: 05.05.2023, 18:00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.vhs-regensburger-land.de.  
Anmeldung bei der VHS - Geschäftsstelle  
Tel. 09401 / 52550 oder per Mail  
info@vhs-regensburger-land.de.

VHS

Bürgermeister Herbert Heidings-
felder gratulierte am 21.04.2023 
Herrn Georg Schmidbauer zum 
80. Geburtstag.
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Öffnungszeiten und Termine
Wertstoffhof Alteglofsheim:
Dienstag: entfällt zukünftig  
Mittwoch: 16.30 – 19.00 Uhr  
Freitag: 16.30 – 19.00 Uhr 
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Entsorgungstermine:  
(auch online unter www.entsorgungsdaten.de)
Mülltonne Papiertonne 
04.05./17.05./01.06. 31.05.

Umweltmobil:
06.05.2023, 09:00 – 12:00 Uhr  
Alteglofsheim, Bauhof
13.05.2023, 09:00 – 12:00 Uhr  
Obertraubling, Wertstoffhof

Gemeindebücherei in Alteglofsheim:
Dienstag: 16.30 bis 18.30 Uhr
Donnerstag: 16.30 bis 18.30 Uhr 
Sonntag:     10.00 bis 12.00 Uhr   

Nur für Notfälle!
Bereitschaftsdienst außerhalb der Dienstzeit
Abwasserbeseitigung:  0170 – 337 42 28 
Wasserversorgung: NEU  09406 – 9410 - 0 
 NEU  0172 – 759 65 40 
 NEU  0172 – 759 47 23 

Bei Gasgeruch im Gemeindebereich 
Alteglofsheim  
wenden Sie sich bitte an REWAG  
Störungsstelle Tel.:   0941-601-3444

¿

Terminkalender Alteglofsheim

01.01.-
31.12.

KF Mittwochswanderung 14-tägig 
Infos bei Ignaz Eichinger unter 09453 1840 
Aktuelle Informationen über die WhatsApp-Gruppe

ab 
03.04.

17:15 OGV Geräteausgabe montags  
von 17:15 bis 18:00 Uhr bis Ende Oktober

02.05.- 
21.09.

18:15 KF Familien-Radfahren  
Dienstags im Abstand von 2-3 Wochen je nach 
Witterung, Sportliche  (32-40km) oder  
„gemütliche“ Runde“ (15-17km) 
Infos bei Helmut Schwarzbeck  unter  0175 6408798

01.05. 06:00 Pfarrei Alt. Fußwallfahrt nach Aufhausen

01.05. 08:00 FFW Maibaumaufstellen (GH)

02.05. 19:30 Imker Monatsversammlung, Schmalhofer Pfakofen

04.05. 19:00 Gemeinde Gemeinderatssitzung 

04.05. 18:30 FFW Atemschutzübungsanlage (GH)

09.05. 18:30 FFW MÜ Aktive (GH)

10.05. 10:00 KF Burg Wolfsegg - Familienführung  Info: Sonja Reisin-
ger, Tel. 09453-9444

10.05. 18:00 FFW Jugendübung (GH)

12.05. 18:00 KF Maiandacht in der Pfarrkirche

13.05. 10:00 FFW Probealarm FME

14.05. 15:00 MA Musikhistorische Schlossführung

14.05. 09:30 Pfarrei Alt. Feier der Erstkommunion

14.05. 17:00 Pfarrei Alt. Dankandacht Erstkommunion

16.05. 18:30 FFW Ü40-Übung (GH)

18.05. 09:00 Pfarrei Alt. Gottesdienst, anschl. Flurprozession

18.05. 11:30 TSV: 
Stocksport

Vatertagsfest

21.05. D‘Eglofsham. Teilnahme Gründungsfest FFW Langenerling

21.05. 15:30 Kulturforum Karneval der Tiere (Veranstaltung für Kinder) / 
Schloss Alteglofsheim

21.05. 18:00 OGV Maiandacht in der Schloßkapelle der Musikakademie

25.05. 19:00 BN Monatstreff beim „Little India“

26.05. 18:30 FFW Freitagsübung (GH)

27.05. 07:30 TSV: 
Stocksport

Stockturnier Herren

Faszination Instrumentenbau
Instrumente selber zu bauen macht sehr 
viel Spaß und schafft einen neuen Zugang 
zu Musik und Kreativität. Vom 23.06. bis 
24.06.2023 bietet sich eine einmalige Ge-
legenheit, professionelle Musikinstrumente 
aus hochwertigen Materialien unter fachkun-
diger Anleitung selbst herzustellen. Kursleiter 
Helmut C. Kaiser stellt komplette Bausätze 
für verschiedene Trommeln z.B. Indianische 
Trommel, Rahmentrommel oder Gomba zur 
Verfügung. Aber auch Märchenleier, Cajon, 
großes Klangröhrenspiel und weitere Na-
turinstrumente können auf Anfrage gebaut 
werden. Darüber hinaus lernen die Teilneh-
menden viel Wissenswertes über Klangge-
staltung beim Spielen ihres Instrumentes. 

Weitere Informationen und Anmeldung auf 
der Website der Musikakademie Alteglofs-
heim unter www.musikakademie.bayern oder 
telefonisch 09453 - 99 31-17.
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Gemeinderatssitzung vom 14.03.2023

Genehmigung der Nieder-
schrift über die öffentliche 
Sitzung vom 14.02.2023

Die Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung vom 14.02.2023 wird genehmigt.

Einstimmig beschlossen
Ja 9  Nein 0  Anwesend 10   
Pers. betl. /Enthaltung 1  

Enthaltung wegen Abwesenheit:  
Fabian Haas

Bauangelegenheiten

2.1 Verwaltungsmäßig behandelte 
Bauanträge

- Keine Eingänge -

2.2 Bauvoranfragen

- Keine Eingänge -

2.3 Bauanträge

- Keine Eingänge -

Neuabschluss des Stra-
ßenbeleuchtungsvertrags 
für den Zeitraum vom 
01.03.2023 - 28.02.2028

Der bisher bestehende Vertrag mit eon Ba-
yern bzw. Bayernwerk Regensburg über die 
Straßenbeleuchtung in Pfakofen ist zum 
31.12.2022 ausgelaufen. Der Vertragsinhalt 
ist in der Übersicht als „WP 1“ aufgeführt. 
Nun liegt der Gemeinde ein neues Ver-
tragsangebot für die Straßenbeleuchtung 
inklusive Zusatzvereinbarung über Sonder-
leuchtmittel (LED Retrofit) mit einer Laufzeit 
von 5 Jahren ab dem 01.03.2023 vor:

Paket 1:  
Komplettpaket 08 LED (7.669,545 € netto)
Dieses Paket hat die gleichen Inhalte wie 
bisher und zusätzlich die Übernahme von 
Drittschäden bei Nichtermittlung von Schul-
digen.

Paket 2:  
Komplettpaket 2008 N LED  
(7.307,59 € netto)
Dieses Paket ist identisch mit den bishe-
rigen Vertragsinhalten.

Paket 3:  
Turnuspaket 08 (6.266,90 € netto)
Bei diesem Paket sind die Austauschar-
beiten bei Störungen und die Leuchtmittel 
selbst nicht beinhaltet.

Der Vertrag verlängert sich automatisch um 
eine Laufzeit von 5 Jahren, wenn dieser 
nicht 6 Monate vor Ablauf schriftlich gekün-
digt wird. Für den 01.04.2023 wurde außer-

dem bereits eine Preisanpassung von +3 % 
angekündigt. 

Beschluss:
Der Gemeinderat erhält Kenntnis vom 
Straßenbeleuchtungsvertrag inklusive der 
Zusatzvereinbarung über Sonderleuchtmit-
tel (LED Retrofit) und beschließt Paket 2 
„Komplettpaket 2008 N LED“ mit Gesamt-
kosten von 7.307,59 € netto vollumfänglich.

Einstimmig beschlossen, Ja 11  Nein 0  

Bestätigung des stell-
vertretenden Feuerwehr-
kommandanten der FFW 
Rogging

Bezugnehmend auf TOP 5 der Gemein-
deratssitzung vom 13.12.2022 hat am 
25.02.2023 die Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Rogging mit 
Neuwahl des stellvertretenden Feuerwehr-
kommandanten stattgefunden. Herr Franz 
Fischer aus Rogging, Einhauser Str. 6 wur-
de gewählt. 

Herrn Fischer fehlen die notwendigen 
Lehrgänge Gruppenführer und Leiter einer 
Feuerwehr. Diese können innerhalb einer 
angemessenen Frist (1 Jahr) nachgeholt 
werden. Zum Lehrgang Gruppenführer von 
16. – 20.10.2023 ist Herr Fischer bereits 
angemeldet, für den Lehrgang Leiter einer 
Feuerwehr ist noch kein Termin vereinbart. 

Die Wahlperiode beginnt bei Herrn Fischer 
mit Zugang des gemeindlichen Bestäti-
gungsschreibens im Benehmen mit dem 
Kreisbrandrat. Die Mitteilung an den Kreis-
brandrat ist erfolgt. Eine Stellungnahme 
steht noch aus.

Beschluss:
Der Gemeinderat Pfakofen bestätigt mit 
Zugang des gemeindlichen Bestätigungs-
schreibens Herrn Franz Fischer als stell-
vertretenden Kommandanten der Freiwilli-
gen Feuerwehr Rogging. Die Bestätigung 
gilt unter der Auflage, dass Herr Fischer 
innerhalb eines Jahres ab Zugang des ge-
meindlichen Bestätigungsschreibens die 
Lehrgänge Gruppenführer und Leiter einer 
Feuerwehr erfolgreich absolviert. 

Einstimmig beschlossen, Ja 11  Nein 0  

Bekanntgabe der in 
nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse

Dieser Tagesordnungspunkt entfällt.

Mitteilungen und Anfragen

Es liegen keine Mitteilungen und Anfragen 
vor.

Zur Kenntnis genommen

Gemeinderatssitzung vom 21.03.2023

Beratung und Be-
schlussfassung über die 
Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2023, den 
Stellenplan mit Stellen-
übersicht und dem Finanz-
plan mit Investitionspro-
gramm

Die Mitglieder des Gemeinderats Pfak-
ofen haben zu diesem Tagesordnungs-
punkt eine schriftliche Vorlage erhalten. 
Der Beschlussvorlage liegt der Entwurf der 
Haushaltssatzung, der Entwurf des Vorbe-
richtes, der Entwurf des Haushaltsplanes 
mit Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, 
der Entwurf des Finanzplanes mit Investi-
tionsprogramm und der Entwurf des Stel-
lenplanes mit Stellenübersicht bei. 

Frau Maria Kimmerling stellt die Haushalt-
planung der Gemeinde Pfakofen für das 
Jahr 2023 vor.

Dem Gemeinderat werden die Daten und 
Fakten per Präsentation veranschaulicht.

Kurzer Rückblick auf 2022
• Viele geplante Investitionen wurden 

nicht oder nur teilweise getätigt – 
z.B. Planung OGTS/Hort; Hochwas-
serschutz; Abwasserbeseitigung; 
Grundstückskäufe

• Kreditaufnahmen wurden nicht nötig
• Rücklagenentnahme gering bei ca. 

81.000 €

Planung 2023:
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

• Der Verwaltungshaushalt betrifft Ein-
nahmen (z.B. Steuern) und Ausga-
ben (z.B. Unterhaltskosten), die sich 
aus dem öffentlichen Auftrag der Da-
seinsvorsorge ergeben. 

• Der Vermögenshaushalt erfasst alle 
durch das Gemeindevermögen aus-
gelösten Einnahmen (z.B. Grund-
stücksverkäufe) und Ausgaben (in-
vestive Maßnahmen, z.B. Bau eines 
Gebäudes).

Einnahmen:
• Gewerbesteuer 295.000 € (vorsichtig 

kalkuliert)
• Einkommenst.beteiligung 

1.366.100 €
• Schlüsselzuweisung für 2023 

464.000 €
• Steuereinnahmen gesamt (inkl. 

Schlüsselzuweisung): 2.466.100 €
• Zuschuss FF-Auto 32.000 €
• Zuschuss Sirenen 6.500 €
• Straßenausbaupauschale 15.000 € + 

Straßenunterhalt 37.000 €
• Zuwendung kleines Hochwasserbe-

cken Rogging 30.000 €

2

3

1

4

5

6

1
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• Zuwendung Glasfaseranschlüsse 
für Schulen und Rathäuser 42.000 €

• Weitere Einnahmen: Abwasser-
gebühren; Konzessionsabgaben 
E.ON; usw; siehe Detailplan

Ausgaben:
Grundsätzlich sind die Ausgaben wie im 
Investitionsplan festgelegt (hier Auszug 
über größte Positionen)

• FF-Auto 133.000 €
• Neue Sirene 50.000 € 
• Kindergarten/Hort 500.000 € + 

Planung Bau 50.000 €
• Förderung des Sports 120.000 €
• Kleines Hochwasserbecken Rog-

ging 130.000 €
• Planungskosten Ertüchtigung 

Kläranlage 300.000 €
• Planungskosten Dorfgemeinschaft 

– Haus der Vereine 50.000 €
• Breitbandausbau durch LNI 

178.000 €
• Glasfaseranschluss Schulen/Rat-

haus 50.000.€
• Allg. Grunderwerb 250.000 €

Allgemeines
• Rücklagenentnahme i.H.v. 

1.480.200 € geplant
• Keine Kreditaufnahme geplant
• Freie Finanzspanne beträgt 

267.200 €
• Der Schuldendienst der Gemein-

de liegt bei 70.600 €, das ent-
spricht 2,26 % der Einnahmen des 
Verw.HH (Schuldendienst sollte 
nicht mehr als 6% d. Einnahmen 
sein)

• Pro-Kopf-Verschuldung liegt am An-
fang des HH-Jahres bei 139,59 € 
(Bayern liegt 2021 bei 2.810 €; ver-
gleichbare Gemeinden bei 639 €)

Im Anschluss der Präsentation werden 
folgende Fragen / Einwände beantwortet:

Winter:  Ist die Pos. Erwerb bewegl. Sa-
chen – Container Obdachlosenschutz 
nötig? Frau Kimmerling will die Pos. of-
fen lassen um im eintreffenden Fall han-
deln zu können.

Schindler:  
Anmerkung, dass keine Kreditaufnahme 
sehr wichtig sei! Er habe keine Einwände

Senft:
- Zur Personalplanung Schwei-

ger? Frau Kimmerling erklärt 
die Aufführung.

- Strafzinsen? Frau Kimmer-
ling gibt die Strafzinsen aus 
2021 und 2022 bekannt.

Hoffmann:
Warum die Rücklagen zurückge-
hen? Frau Kimmerling erläutert 
nochmals die geplanten Ausgaben.

Winter: 
Gewerbesteuerschätzung?  
Frau Kimmerling erklärt die  
Zusammensetzung.

Beschluss 1:
Der Gemeinderat Pfakofen be-
schließt den als Anlage beigefügten 
Entwurf der Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2023 als Sat-
zung. Der beigefügte Satzungs-
entwurf ist Bestandteil dieses Be-
schlusses. 

Einstimmig beschlossen, Ja: 9     
Nein:  0

Beschluss 2:
Der Gemeinderat Pfakofen be-
schließt den als Entwurf beige-
fügten Stellenplan mit Stellenüber-
sicht. 

Einstimmig beschlossen, Ja: 9     
Nein:  0

Beschluss 3: 
Der Gemeinderat Pfakofen be-
schließt den als Anlage beigefügten 
Finanzplan und das ihm zugrunde-
liegende Investitionsprogramm für 
die Jahre 2022 – 2026. 

Einstimmig beschlossen, Ja 9  Nein 0  

Mitteilungen und 
Anfragen

2.1 Herr Listl fragt nach dem 
Vorvertrag zur Erschließung der 
Container für den TuS Pfakofen. 
Herr Haas antwortet, sobald ihm 
der Vertrag vorliegt, bekommt der 
TuS Pfakofen weitere Informatio-
nen.

Terminkalender Pfakofen

01.05. 13:00 VTV Maibaum aufstellen, Rogging

07.05. Pfarrei Pfa Maiandacht nach Bildlreis

17.05. Pfarrei Pfa Bittgang Pfakofen nach Rogging

18.05. TUS Vatertagsfeier

18.05. Pfarrei Pfa Flurprozession (Christi Himmelfahrt)

19.05. Vdk Stammtisch

20.05. VdK Muttertag- und Vatertagsfeier

Öffnungszeiten und Termine
Wertstoffhof Pfakofen:
Mittwoch: 17.00 – 19.00 Uhr (Mai - Okt.)
 17.00 – 18.00 Uhr (Nov. - April)
Freitag: 17.00 – 19.00 Uhr 
Samstag: 10.00 – 13.00 Uhr (Mai - Okt.)
 10.00 – 12.00 Uhr (Nov. - April)
Entsorgungstermine:     
(auch online unter www.entsorgungsdaten.de)
Mülltonne Papiertonne 
04.05./17.05./01.06. 15.05.

Umweltmobil:
03.05.23, 08:00 – 09:00 Uhr, Sünching, Viehmarktplatz
06.05.23, 09:00 – 12:00 Uhr, Alteglofsheim, Bauhof
10.05.23, 08:00 – 12:00 Uhr, Schierling, Wertstoffhof

Bürgermeistersprechstunde in der  
Gemeindekanzlei Pfakofen:
Dienstag u. Donnerstag 17.00 Uhr - 18.00 Uhr – ohne 
Voranmeldung.
Außerdem können Sie sich telefonisch 0170/90 34 651 
oder per Mail an  
christian.gangkofer@vg-alteglofsheim.de wenden. 

Gemeindebücherei in Alteglofsheim:
Dienstag:  16.30 bis 18.30 Uhr
Donnerstag: 16.30 bis 18.30 Uhr 
Sonntag:     10.00 bis 12.00 Uhr     

Wasserzweckverband Süd   
Störungsdienst:  09406-94100

¿
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Senioren Aufgepasst
Am Montag, 22. Mai 2023   

organisiert die Gemeinde Pfakofen für  
Seniorinnen und Senioren einen Bus zum
„zünftigen Nachmittag auf der  

Regensburger Maidult“

Der Nachmittag findet im  
Glöckl-Festzelt mit Live-Musik statt.

Abfahrt: 13:30 Uhr Grundschule 
Pfakofen, Ortsstraße 34

zusätzliche Haltestelle:  
Feuerwehrgerätehaus Rogging (13:20 Uhr)
Bitte beachten:  
Aufgrund der aktuellen Sperrung der  
Oberpfalzbrücke ist es dem Omnibusverkehr 
nicht möglich diese zu passieren. 

Der Ausstieg und zugleich der Treffpunkt für 
die Rückfahrt, um 17:30 Uhr, ist im  
Kreuzungsbereich Stadtamhof –  
Am Protzenweiher (beim Walhalla-Bockerl).  
Fußweg ca. 400 m.

Bitte melden Sie sich bis spätestens Mitt-
woch, 17. Mai 2023, 15:30 Uhr
bei der VG Alteglofsheim, Frau Kreiml  
telefonisch unter 09453/931-21 an.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Stellenausschreibung
Der Zweckverband zur Wasserversorgung Landkreis 
Regensburg-Süd sucht zur Unterstützung des Teams 

zum 01. September 2024

eine/n Auszubildende/n (m/w/d) zur Fachkraft für  
Wasserversorgungstechnik 

Wir erwarten:

- einen sehr guten qualifizierenden Hauptschulabschluss, einen guten Real-
schulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss

- Interesse an diesem Beruf mit einer anspruchsvollen und abwechslungs-
reichen Berufsausbildung 

- technisches Verständnis sowie Gründlichkeit und logisches Denkvermögen
- ein freundliches und kommunikatives Auftreten im Umgang mit Kunden, 

Kolleginnen und Kollegen
- Teamfähigkeit und Lernbereitschaft

Wir bieten:

- eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Übernahme- 
chancen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach der Ausbildung mit Be-
zahlung nach Tarifvertrag für Versorgerbetriebe (TV-V) mit vollem 13. Mo-
natsgehalt

- eine fachgerechte, zukunftsorientierte Berufsausbildung in einem moder-
nen Kommunalunternehmen im dynamischen und kollegialen Team

- die monatliche Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag 
TVAöD-BBiG und die üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 
nach TVAöD

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 19.05.2023. 

Bitte nutzen Sie vorzugsweise die Möglichkeit per Mail an: 
peter.obermeier@wzv-regensburg.de 
oder sende uns die vollständigen Bewerbungsunterlagen an den
Zweckverband zur Wasserversorgung Landkreis Regensburg-Süd,
Aukofener Straße 17, 93098 Mintraching

Bewerber und Bewerberinnen mit einer Behinderung werden bei gleicher  
Eignung bevorzugt. 
Etwaige Bewerbungs- und Reisekosten werden vom Zweckverband nicht  
erstattet.
Für telefonische Auskünfte steht Herr Obermeier zur Verfügung:  
Tel. 09406/9410-17.

Pilotphase für das Jahr 2023

Landkreis: Start für  
Deutschlandticket am 1. Mai – 

befristet bis 31. Dezember 

Regensburg. (RL) Bund und Länder haben 
sich darauf geeinigt, ein digitales, deutsch-
landweit gültiges Ticket für den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem 
Einführungspreis von 49 Euro pro Monat 
im monatlich kündbaren Abonnement ein-
zuführen. Das Deutschlandticket soll zum 
1. Mai 2023 starten – „und der Landkreis 
Regensburg ist ab 1. Mai mit dabei“, sagte 
Landrätin Tanja Schweiger bei der Sitzung 
des Kreistags am 27. März. Die vollständige 
Refinanzierung der ungedeckten Kosten 
aus dem Deutschlandticket durch Bund 
und Freistaat ist bis 31. Dezember 2023 
gesichert. Deshalb stimmte der Kreistag 
der Einführung des Deutschlandtickets zum  
1. Mai 2023 zu – allerdings zunächst befris-
tet bis zum 31. Dezember 2023. 

Deutschlandticket/Tarifbedingungen

- Einführungspreis 49 € pro Monat im 
monatlich kündbaren Abonnement

- Personenbezogen, nicht übertragbar und 
ohne Mitnahmeregelung

- Ausgabe grundsätzlich digital über 
Smartphone oder Chipkarte

- Übergangsweise bis zum 31. Dezember 
2023 auch als digital kontrollierbares 
Papierticket 

- Auch als Jobticket mit einem Abschlag 
von 5 Prozent auf den Verkaufspreis, 
wenn der Arbeitgeber mindestens  
25 Prozent des Tickets bezuschusst

- Studierende mit Semesterticket können 
ab dem Wintersemester 2023/24 fakultativ 
vom Solidarbeitrag auf das Deutschland-
ticket „Jugend“ (29 EUR) upgraden

- Vertriebsstart ist der 3. April 2023

RVV
Der Aufsichtsrat des RVV hat in seiner Sit-
zung am 9. März 2023 das Deutschland-
ticket vorbehaltlich der Zustimmung der 
Aufgabenträger bereits beschlossen. Der 
Verkauf erfolgt im RVV zum 3. April 2023. 

https://www.rvv.de/deutschlandticket 
https://www.landkreis-regensburg.de/
wirtschaft-energie/mobilitaet/oepnv-busver-
kehr/ 

Neu im  
Broschürenständer der VG

�	Regensburger Vorwaldwiesen 2023
�	Kulturprogramm „Zeitenwende 2023“  

im Landkreis Regensburg

Beratungstermine der  
Bezirks-Sozialverwaltung im Landratsamt

Regensburg (RL). Die Sozialverwaltung des Bezirks Oberpfalz bietet auch in den kommen-
den Wochen Beratungstermine im Landratsamt (Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg) an. 
Die Beratungen finden jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist 
notwendig, und zwar telefonisch unter 0941 9100-2152 oder per E-Mail an  
beratungsstelle@bezirk-oberpfalz.de. 

Die nächsten Termine sind (jeweils Raum 0.151):   
Montag, 8. Mai 2023 und Montag, 22. Mai 2023 

Erstberatung zu verschiedenen Themen
Beraterin Sabine Melzl von der Bezirks-Sozialverwaltung bietet dabei neutrale und kosten-
lose Erstberatungen an zu folgenden Themen:
- Finanzierung von stationärer Hilfe zur Pflege + ambulanter Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Antragstellung
- Unterhaltspflicht
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Fundsachen

Am Gegenstand Fundort Alteglofsheim

18.10.2022 Smartphone Bahnhofstraße

02.11.2022 Anhänger Rathaus

01.12.2022 Fahrrad Köferinger Weg / Ecke Schulstr.

08.12.2022 Goldkette Raiffeisenbank 

30.12.2022 Fahrradschlüssel Kindergarten

14.01.2023 Ohrring Ludwig-Thoma-Str.

28.01.2023 Autoschlüssel m. Anhänger Tankstelle Alteglofsheim

02.02.2023 FC Bayern Brustbeutel Taba Press

09.02.2023 Geldbetrag Südring / Jahnstraße

17.02.2023 Brille Tankstelle Alteglofsheim

17.02.2023 Schlüssel Tankstelle Alteglofsheim

17.02.2023 Armband mit Gravur Tankstelle Alteglofsheim

18.02.2023 Smartwatch Köferinger Weg 

19.02.2023 Schlüsselbund FGZ Alteglofsheim

08.03.2023 Fahrradschloß Jahnstraße

24.03.2023 Geldbeutel Ludwig-Thoma-Straße

Siehe auch Aushang Amtstafel am Rathaus sowie auf den Homepages der Gemeinden.

Die Personen, welche Gegenstände verloren haben, werden gebeten sich unter  
Glaubhaftmachung des Verlustes bei der Gemeindeverwaltung zu melden.
Fundbüro im Rathaus, Zi. 08.  Tel.: 09453 / 931-19

Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim 
Bürgermeister von Alteglofsheim Herr Heidingsfelder 09453 – 931 33
Bürgermeister von Pfakofen Herr Gangkofer 09453 – 931 22
Geschäftsleitung, Bauleitplanung Frau Gmeinwieser 09453 – 931 15
Vorzimmer Bürgermeister u. Geschäftsleitung 
sowie Fundbüro

Frau Ferstl
Frau Harlander
Frau Stierstorfer

09453 – 931 19
09453 – 931 19
09453 – 931 19

Kämmerei Frau Kimmerling 09453 – 931 14
Gehaltsstelle Frau Wagner 09453 – 931 26
Standesamt, Renten, Soziales u. Friedhof Frau Kreiml

Herr Minin
09453 – 931 21
09453 – 931 21

Bauamt Herr Hageneder
Herr Putsch
Frau Hof

09453 – 931 13
09453 – 931 11 
09453 – 931 12

Einwohnermeldeamt, Pässe, Ordnungsamt,  
Gewerbe, Gaststätten, Mülltonnen, Hundesteuer

Frau Kirschner
Herr Spreitzer

09453 – 931 16
09453 – 931 17

Kasse Frau Weitzer
Frau Waidhas
Frau Thier

09453 – 931 18
09453 – 931 18
09453 – 931 18

Liegenschaftsamt Herr Spreitzer
Frau Marschner
Frau Flöter

09453 – 931 23
09453 – 931 23
09453 – 931 23

Scharf: „Energie-Entlastungen 
für Privathaushalte sind  

auf der Zielgeraden!“
Neuer Online-Rechner: Bürgerinnen und 
Bürger können berechnen, ob sie Entlas-
tungen erhalten und wie hoch diese sind 

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf er-
klärt: „Bund und Länder haben sich auf die 
Details einer Härtefallregelung für Privat-
haushalte verständigt! Die Regelung gilt für 
die Nutzung nicht leitungsgebundener Ener-
gieträger zum Beispiel Heizöl, Gas oder Pel-
lets. Nach langen Verhandlungen sind wir auf 
der Zielgeraden! Bald können Bürgerinnen 
und Bürger die entsprechenden Anträge stel-
len! 2022 sind die Energiekosten stark ge-
stiegen. Der Freistaat lässt die Bürgerinnen 
und Bürger nicht alleine! Wir arbeiten daran, 
dass die Entlastungen schnellstmöglich aus-
gezahlt werden! Ob es eine Härtefallhilfe gibt 
und wie hoch diese ausfällt, kann ab sofort 
berechnet werden.“
Aufgrund des Ukrainekriegs und der stark 
gestiegenen Energiepreise sind im Dezem-
ber 2022 Härtefallhilfen für Privathaushalte 
für nicht leitungsgebundene Energieträger 
beschlossen worden. Antragsberechtigt sind 
die Eigentümer oder Mieter eines Privat-
haushalts. Wird eine Feuerstätte zentral für 
mehrere Haushalte betrieben, sind Vermieter 
oder Wohnungseigentumsgemeinschaft an-
tragsberechtigt.
Diese müssen die Härtefallhilfen dann an 
die Privathaushalte weitergeben. Das Baye-
rische Staatsministerium für Familie, Arbeit 
und Soziales stellt ab sofort einen Rechner 
bereit, mit dem Privathaushalte bereits jetzt 
berechnen können, ob und in welcher Höhe 
ihnen Hilfen zustehen. Außerdem wird ab  
3. April 2023 eine InfoHotline für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger freigeschalten.
Voraussetzung für den Erhalt von Härtefall-
hilfen ist, dass die Kosten mehr als doppelt 
so hoch sind als der bundeseinheitliche 
Referenzpreis. Ist das der Fall, werden von 
diesen Mehrkosten 80 Prozent erstattet. 
Der Erstattungsbetrag muss mindestens  
100 Euro je Privathaushalt betragen. Zu den 
nicht leitungsgebundenen Energieträgern 
zählen: Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets, Holz-
hackschnitzel, Holzbriketts, Scheitholz und 
Kohle.
Weitere Informationen und der Rechner sind 
hier zu finden:
https://www.stmas.bayern.de/energiekrise/
index.php
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Feuerschale im Garten –  
Mittelpunkt von Sommerpartys

Ein Garten bietet im Sommer viele Freuden: Frische Luft, schöne 
Blumen und laue Sommernächte laden dazu ein, viel Zeit im Freien 
zu verbringen. Eine ganz besondere Freude ist dabei das heimelige 
Feuer im Garten. Feuerschalen gewinnen hier immer mehr Beliebt-
heit bei Grill- und Gartenpartys.
Doch bevor Sie knisternde Flammen im Garten entzünden, gibt es 
einige Regeln zu beachten:

Allgemeines
Handelsübliche Feuerschalen und Feuerkörbe bis maximal 1m 
Durchmesser sind im Sinne des Immissionsschutzes „nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlagen“, die der Wärmegewinnung als sogenannte 
Wärme- oder Gemütlichkeitsfeuer dienen.
Anders ist es bei Lagerfeuern, welches direkt am Boden entzündet 
und mit aufgestapelten Holzscheiten am Laufen gehalten wird.  
Dieses erfordert zusätzliche Sicherungsmaßnahmen und eine darauf 
basierende Genehmigung.

Zulässige Brennstoffe
Erlaubt ist nur trockenes naturbelassenes Holz, z.B. in Form von 
Scheitholz, kurzen Ästen, unbehandeltes Palettenholz sowie Press-
linge in Form von Holzbriketts. 
Die Verwendung von Feuerschalen und Feuerkörben darf allerdings 
nicht zum Zweck der Abfallbeseitigung erfolgen. Die Verbrennung 
von Gartenabfällen, wie Rasenschnitt, frischer Baum- und Strauch-
schnitt, Laub, sowie Holzabfälle aus gestrichenem, lackiertem oder 
mit Holzschutzmitteln behandeltem Holz, mit Teer oder Dachpappe 
verunreinigtes Abbruchholz, Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten 
u.ä. sind verboten. 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Bei der Inbetriebnahme von Feuerkörben/- schalen muss ein ausrei-
chender Abstand zu Gebäuden und brandgefährdeten Materialien 
vorhanden sein.  Als Richtwert gelten mindestens 3 bis 5 m.  Zum 
Nachbargrundstück ist ein Abstand von mindestens 10 m einzuhal-
ten.
Die Feuerstelle ist zu jeder Zeit bis zum Erlöschen der Glut zu beauf-
sichtigen und sollte bei stärkerem Wind unverzüglich gelöscht bzw. 
nicht in Betrieb genommen werden, um die Brandgefahr durch z.B. 
Funkenflug zu vermeiden. Gleiches gilt bei anhaltender Trockenheit. 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie Löschmittel (beispielsweise 
Feuerlöscher, Sand, Wasser oder andere geeignete Mittel) griffbereit 
in Ihrer Nähe haben. 
Eine Belästigung und Gefährdung der Nachbarschaft und der Allge-
meinheit ist auszuschließen.

Häufigkeit
Das öffentliche Recht enthält keine konkreten Vorschriften zur Zu-
lässigkeit, Häufigkeit oder Dauer des Gebrauchs einer Feuerschale. 
Die Inbetriebnahme soll nach § 4 Abs. 4 der 1. BlmSchV jedoch nur 
gelegentlich erfolgen.

Nachtruhe von 22.00 – 6.00 Uhr
Von 22.00 bis 6.00 Uhr darf die Nachtruhe nicht gestört werden. Das 
heißt, dass laute Gespräche oder laute Musik eingestellt und das 
Feuer gelöscht werden muss. 
Um Konflikte zu vermeiden, sollte man sich um ein gutes Nachbar-
schaftsverhältnis bemühen. Gegenseitiges Verständnis erleichtert 
das nachbarschaftliche Verhältnis und beugt Streitigkeiten vor.
Sollte es trotzdem zu Belästigungen, Beeinträchtigung oder Gefähr-
dung durch Ruß, Qualm, Lärm oder Funkenflug kommen, können 
zivilrechtlich Abwehr- und Unterlassungsansprüche bei der 
örtlichen Polizeiinspektion geltend gemacht werden.

Über 100 Angebote in zwei Jahren 
Plattform „Regional fit – Heimat neu entdecken“ bietet 

für jeden etwas

Regensburg (RL). Bei der Pressekonferenz am Donnerstag, den 
23. März, in der Metzgerei Gierstofer in Pfatter zogen Landrätin 
Tanja Schweiger und Projektleiterin Monika Ernst Bilanz zu „Zwei 
Jahre Landkreis-Initiative ‚Regional fit – Heimat neu entdecken!“ 
Unter www.landkreis-regensburg.de/regional-fit wird seit März 
2021 wöchentlich ein neuer Tipp aus einer der vier Säulen vor-
gestellt. Neben Anregungen für Ernährung gibt es Wissenswertes 
rund um das Thema Bewegung vor der eigenen Haustür. Die The-
men Kultur und Entspannung machen das Vier-Säulen-Programm 
komplett. 
Musikalisch wurde die Veranstaltung umrahmt von Profimusiker 
Gianni Carrera, der seit Jahren im Landkreis wohnt. „Das war  
quasi ein Vorgeschmack auf eine Musikveranstaltung, welche am 
28. Oktober unter dem Motto: „Oberpfalz trifft Dolce Vita“ geplant 
ist. 
Ernährung
Probieraktion mit Produkten der Regionaltheke – Neu: Auch Bio-
Produkte gelistet
Im Landkreis Regensburg gibt es seit mittlerweile fast 20 Jahren 
die Gesellschaft für Regionalmarketing im Landkreis Regensburg 
mbH – kurz RLR. „Nimm’s regional“, unter diesem Motto werden 
122 Produkte von heimischen Erzeugern über den Einzelhandel 
im Raum Regensburg angeboten. 
Nähere Infos zur Regionaltheke Regensburger Land unter:  
www.nimms-regional.de

Bewegung
Egal ob zu Fuß oder mit dem Rad:  
Das Wegenetz der 41 Gemeinden lädt zum Erkunden ein
„Auf der Plattform werden innerhalb der Säule Bewegung regel-
mäßig neue Rad- und Wandertipps präsentiert. Auch barrierefreie 
Wege für Jung und Alt werden vorgestellt.

Kultur
Nach dem Motto „Oberpfalz trifft Dolce Vita“ umrahmt Profimusiker 
das Jubiläum 
Da der Mensch bekanntlich auch geistige Nahrung benötigt, ist 
auch die Kultursäule ein wichtiger Eckpfeiler bei „Regional fit“. Hie-
rin wird mit der Unterstützung des Kulturreferates ein vielfältiges 
Kulturangebot quer durch den Landkreis vorgestellt.

Entspannung pur – egal ob beim Waldbaden, Eselwandern 
oder beim Klangschalenkonzert
Erholsame und entschleunigte Angebote werden in der Säule Ent-
spannung eingestellt wie Eselwandern und Waldbaden im Walder-
lebniszentrum oder im lauschigen Kreislehrgarten ein Klangscha-
lenkonzert genießen.

Jeden Donnerstag ein neuer Tipp der Woche auf der Plattform 
– freitags auf Social Media
Besuchen Sie die Website unter: www.landkreis-regensburg.de/
regional-fit. Immer donnerstags wird für das Wochenende ein neu-
er „Tipp der Woche“ vorgestellt.
Oder verfolgen Sie die Social Media Kanäle des Landkreises:  
https://www.facebook.com/LandkreisRegensburg und https://
www.instagram.com/landkreisregensburg/

Ideen zu den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung und 
Kultur können Sie uns gerne mitteilen unter regionalfit@lra-re-
gensburg.de. 
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Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970:  
Führerschein-Pflichtumtausch endet am 19. Januar 2024

Regensburg (RL). Um das Antragsaufkommen zu entzerren, weist das Landratsamt Re-
gensburg bereits jetzt schon auf den nächsten Termin für den Pflichtumtausch der Papierfüh-
rerscheine hin. Alle Landkreisbürgerinnen und -bürger der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 
müssen bis 19. Januar 2024 ihre Papierführerscheine (grau/rosa) umtauschen. Hintergrund 
ist, dass der Bundesrat im Jahr 2019 zur Umsetzung einer EU-Richtlinie den gestaffelten 
Umtausch von Führerscheinen beschlossen hat. Damit soll sichergestellt werden, dass EU-
weit bis 2033 alle Führerscheine sowohl fälschungssicher als auch einheitlich sind. Für den 
Umtausch gibt es deutschlandweit einen Stufenplan, damit die Behörden nicht überlastet und 
Wartezeiten vermieden werden können. 
Wer wann seinen Führerschein umtauschen muss, hängt zunächst vom Ausstellungsda-
tum des Führerscheindokuments ab. Die Umtauschfrist 19. Januar 2024 gilt für alle Führer-
scheine, die bis 31.12.1998 ausgestellt worden sind (also Papierführerscheine in grau oder 
rosa), aber nur für die Führerscheininhaber der Jahrgänge 1965 bis 1970. Wer bereits einen 
Scheckkartenführerschein (ausgestellt zwischen 1.1.1999 und 18.1.2013) besitzt, muss jetzt 
noch nicht verpflichtend umtauschen. Hier sieht der Stufenplan die erste Umtauschfrist für 
den 19. Januar 2026 vor, und zwar für die Scheckkartenführerscheine der Ausstellungsjahre 
1999 bis 2001. 

Was ist zu tun?
Wer als Papierführerschein-Inhaber der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 noch umtauschen 
muss, sollte bei der Führerscheinstelle des Landratsamtes bis spätestens 19. Januar 2024 
einen entsprechenden Antrag stellen. Entweder persönlich (Öffnungszeiten: Montag bis Mitt-
woch von 7.30 bis 11.30 Uhr und von  13 bis 15 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 11.30 Uhr 
und von 13 bis 17 Uhr, Freitag von 7.30 bis 11.30 Uhr) oder online unter https://www.land-
kreis-regensburg.de/buergerservice/auto-verkehr/fuehrerscheinstelle/?pflichtumtausch-fuer-
unbefristete-fuehrerscheine&orga=161092. Es muss vorab kein Termin vereinbart werden. 
Wer Wartezeiten vermeiden will, kann unter https://landratsamt-regensburg.flexappoint.de/#/ 
einen Termin buchen.

Umtausch ist verpflichtend
Nach Ablauf der Umtauschfrist verliert der alte Führerschein seine Gültigkeit. Wer mit dem 
alten Führerschein weiterfährt, riskiert ein Verwarnungsgeld. Eine Gesundheits- oder sonstige 
Prüfung ist mit dem Pflichtumtausch nicht verbunden – es handelt sich somit lediglich um 
einen verwaltungstechnischen Umtausch. Die alten Fahrberechtigungen werden in die neuen 
Fahrerlaubnisklassen umgeschrieben.
Der neu ausgestellte Führerschein wird auf 15 Jahre befristet. Wichtig ist die Unterscheidung, 
dass die Fahrerlaubnis selbst – also die mit der Führerscheinprüfung erhaltene Berechtigung 
zum Führen eines Fahrzeugs – weiterhin unbefristet gilt. Nur das Führerscheindokument 
muss nach den 15 Jahren wieder neu ausgestellt werden. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich unabhängig vom Umtausch des 
Führerscheins bereits mit Einführung der neuen Fahrerlaubnisklassen im Jahr 1999 bei den 
Fahrerlaubnissen für LKW und Busse (und entsprechende Kombinationen) Änderungen im 
Hinblick auf die Geltungsdauer ergeben haben.

Welche Unterlagen sind notwendig?
Notwendige Unterlagen für den Umtausch sind der Reisepass oder Personalausweis, ein 
ausgefülltes Antragsformular, der alte Führerschein sowie ein aktuelles biometrisches Pass-
foto. Wurde der alte Papierführerschein nicht bei der aktuellen Wohnsitzbehörde ausgestellt, 
dann muss eine sogenannte Karteikartenabschrift bei der Behörde beantragt werden, die den 
Führerschein ursprünglich ausgestellt hat. Der Umtausch kostet etwa 25 Euro, hinzu kommen 
die Kosten für das biometrische Foto.

Freiwilliger Umtausch ist jederzeit möglich
Führerscheininhaber (Papier- oder Scheckkartenführerscheine), die nach dem Stufenplan 
jetzt noch nicht umtauschen müssen, dies aber wollen, können dies jederzeit tun. 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.landkreis-regensburg.de/bu-
ergerservice/auto-verkehr/fuehrerscheinstelle/?pflichtumtausch-fuer-unbefristete-
fuehrerscheine&orga=161092
Allgemeine Informationen zum Führerscheinumtausch finden Sie auch auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr unter https://www.bmvi.de/SharedDocs/
DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/pflichtumtausch-von-fuehrerscheinen.html

Bewerbung - Beruf + Familie 2023. 
Geht gut bei uns!

Informationen zum Bewerbungs- 
verfahren
Mit der Initiative „Beruf + Familie • Geht 
gut bei uns!“ zeichnet der Landkreis Re-
gensburg frauen- und familienfreundliche 
Betriebe aus Stadt und Landkreis Re-
gensburg aus, die eine lebensphasen-
orientierte Personalpolitik umsetzen, wei-
terentwickeln und für Ihre Mitarbeitenden 
nachhaltig etablieren.  
Seit 2015 ruft Landrätin Tanja Schweiger 
alle zwei Jahre erneut Betriebe dazu auf, 
sich zu beteiligen und Ihre Maßnahmen 
für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie vorzustellen.

Teilnahmebedingungen
An der Initiative „Beruf + Familie • Geht gut 
bei uns!“ teilnehmen können kleine, mittle-
re und große Betriebe und Unternehmen 
einschließlich der öffentlichen Hand mit 
Sitz in Stadt oder Landkreis Regensburg.

Bewerbungsfrist: 10. Mai 2023

• Zur Bewerbung füllen Sie die Online-
Bewerbung (www.landkreis-regens-
burg.de/beruf-und-familie/) aus und 
laden Sie Ihr Logo (jpg oder pgn) hoch.

• Ihre Angaben beziehen sich immer auf 
den Unternehmensstandort in Stadt 
oder Landkreis Regensburg.

• Im Fragebogen sind jeweils Mehr- 
fachantworten möglich.

• Bei der Vergabe des Siegels wird auch 
die Größe des Betriebs, die Branche 
etc. berücksichtigt. Jeder positive As-
pekt zählt.

• Eine Jury prüft Ihre Bewerbung.
• Mit Einreichung Ihrer Bewerbung bestä-

tigen Sie die Wahrheitsmäßigkeit Ihrer 
Angaben. Falschangaben führen zum 
Ausschluss aus dem Bewerbungsver-
fahren.

Für Fragen steht Ihnen Silvia Siegler, 
Gleichstellungsbeauftragte Landkreis Re-
gensburg, gerne zur Verfügung: E-Mail: 
gleichstellung@lra-regensburg.de ; 
Telefon: 0941 4009-790
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Hinweise für Senioren: 
Seniorenangebot des Regina Filmtheater in Regensburg
Im Regina Filmtheater in Regensburg gibt es einmal im Monat ein Filmcafé am Morgen für Senioren.
Die Nutzung der Masken liegt in der persönlichen Entscheidung der Gäste.
Im Mai 2023 wird am Mittwoch, 10.05., Donnerstag, 11.05. und Freitag, 12.05.2023
der Film „EMPIRE OF LIGHT“ gezeigt.

Einlass ist ab 10:30 Uhr und Filmbeginn: 11:00 Uhr
Eintritt: 9,50 Euro (inkl. Kaffee oder Tee oder 1 Glas Sekt und eine Brezn / Butterbrezl oder leicht 
süßes Gebäck). Der Verzehr ist im ganzen Haus gestattet.
Es werden, um eine stabile Planung zu ermöglichen, nur verbindliche Reservierungen für den 
kommenden Monat angenommen.
Frühzeitige Anmeldung - auch Gruppenreservierungen - per Telefon: 0941 / 41625.
Regina Filmtheater - Holzgartenstraße 22 - 93059 Regensburg
Bushaltestellen:  Holzgartenstr./DEZ Linie 7, 8 und  Weichs/DEZ.
  Reinhausen Brücke: Linie 28, 3 Nordgaustr. 34, 4, 77 Weichserweg: Linie 5
  Steinweg: Linien 12,13,14,15,17,28 und Umsteigemöglichkeiten Weichs/DEZ.  
Wir bitten Sie zu beachten, dass Platzreservierungen bis spätestens Montag, bevor das Kino stattfindet, unter  
Tel.Nr. 0941-41625 storniert werden müssen. Die Kinobetreiber kaufen sonst unnötigerweise Gebäck und Brezen ein,  
die dann übrig bleiben. 

Für den Notfall:
Polizei    110
Feuerwehr /Rettungsleitstelle 112
ärztl. Bereitschaftsdienst       116117
Giftnotruf Nürnberg 0911/3982451
Zahnärztlicher Notdienst  
im Universitätsklinikum: 
Tel. 0941/9440 (Tag und Nacht)
Weitere Auskünfte über den 
zahnärztlichen Notdienst unter 
0941/59204-41
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Hört Ihr Kind richtig?
Spricht Ihr Kind  
altersgemäß?

Pädagogisch-audiologischer  
Beratungstag am  

Gesundheitsamt, Regensburg

Wir nehmen uns Zeit und bieten 
für Kinder ab dem 3. Lebensjahr 
mit Auffälligkeiten in der Hör- oder 
Sprachentwicklung kindgerechte 
und kostenlose Sprachtests und 
Hörüberprüfungen an. Am Ende des  
5. Lebensjahres kann außerdem ein 
Screening-Test zur Beurteilung einer 
möglichen Auditiven Verarbeitungs- 
und Wahrnehmungsstörung durch-
geführt werden. Nach Abschluss 
der Überprüfung erhalten die Eltern 
in einem Informationsgespräch Hin-
weise und Empfehlungen zum wei-
teren Vorgehen.
Bei Interesse können Sie sich hier am  
Gesundheitsamt über unsere Ter-
mine informieren und sich anmelden.

Tel.: 0941 / 4009 - 724

Dies ist ein Angebot der Pädago-
gisch-audiologischen Beratungsstel-
le des Instituts für Hören und Spra-
che in Straubing (www.ifh-straubing.
de) in Zusammenarbeit mit den Ge-
sundheitsämtern Niederbayern und 
Oberpfalz.

Termin am 11.05.2023
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und         

13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Die Verwaltungsgemeinschaft 
Alteglofsheim/ 

Pfakofen sucht qualifizierte  
Tagesmütter und Tagesväter!

Sind Sie dabei?

Sie haben Freude an der Betreuung und 
Förderung von Kindern und möchten bei sich zu 
Hause eine familiennahe Kindertagesbetreuung 
anbieten?

Die Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim/
Pfakofen vermittelt und begleitet qualifizierte 
Tagesmütter und Tagesväter, die sich mit 
großem persönlichen Engagement den ihnen 
anvertrauten Kindern widmen.

Verwaltungsgemeinschaft  
Alteglofsheim
- Standesamt, Renten, Soziales & Friedhof -
Bahnhofstr. 10, 93087 Alteglofsheim ,  
Tel.: 09453/931-21, Fax: 09453/931-30
Mathias.Minin@vg-alteglofsheim.de, standes-
amt@vg-alteglofsheim.de

Neustart Familie
Online-Infoabend für werdende 

Eltern
Von Elterngeld bis Wochenbett - hier erfahren 
Sie alles Wissenswerte rund um die Geburt 

eines Kindes.
Ort: Online via Zoom - kostenfrei
Termine: Aktuelle Termine auf unserer Website
Anmeldung: telefonisch 0941/595 64 90 oder 
per E-Mail regensburg@donum-vitae-bayern.de
Referierende: Martin Bodensteiner,  
Dipl.-Sozialpädagoge (FH)
und Lisa Adlmanninger, Sozialpädagogin (B.A.)

Notdienstbereitschaft 
Apotheken Mai

Angabe ohne Gewähr; Diese Daten sind 
tagesaktuell und unterliegen einem ständigen 

Änderungsservice. Aktueller Notdienstplan unter 
www.lak-bayern.notdienst-portal.de

1 Mo. Kronen-Apotheke, Köfering
2 Di. Sebastian, Tegernheim
3 Mi. Adler, Neutraubling
4 Do. Globus, Neutraubling
5 Fr. St.Michael, Köfering
6 Sa. Primus-Apotheke, Barbing
7 So. Schloss, Alteglofsheim 
8 Mo. St.Georg, Obertraubling
9 Di. Thurn-Und-Taxis, Donaustauf
10 Mi. Neue Apotheke, Neutraubling
11 Do. Regenbogen, Obertraubling
12 Fr. Kronen-Apotheke, Köfering
13 Sa. Sebastian, Tegernheim
14 So. Adler, Neutraubling
15 Mo. Globus, Neutraubling
16 Di. St.Michael, Köfering
17 Mi. Primus-Apotheke, Barbing
18 Do. Schloss, Alteglofsheim 
19 Fr. St.Georg, Obertraubling
20 Sa. Thurn-Und-Taxis, Donaustauf
21 So. Neue Apotheke, Neutraubling
22 Mo. Regenbogen, Obertraubling
23 Di. Kronen-Apotheke, Köfering
24 Mi. Sebastian, Tegernheim
25 Do. Adler, Neutraubling
26 Fr. Globus, Neutraubling
27 Sa. St.Michael, Köfering
28 So. Primus-Apotheke, Barbing
29 Mo. Schloss, Alteglofsheim 
30 Di. St.Georg, Obertraubling
31 Mi. Thurn-Und-Taxis, Donaustauf


